
Richtlinie
über die Verwendung von Fraktionszuwendungen

aus dem Haushalt des Landkreises Vorpommern-Rügen

Aufgrund des § 105Absatz 4 der Kommunalverfassungdes LandesMecklenburg-Vorpommern
(KVM-V) vom 13. Juli 2011 (GVOBl.M-V 2011, S. 777) sowie § 19 der Durchführungsverordnung
zur Kommunalverfassung(KV-DVO)vom 9. Mai 2012 (GVOBl.M-V 2012 S. 133) in der jeweils
gültigen Fassungi. V. m. § 16 der Geschäftsordnungdes KreistagesVorpommern-Rügen hat der
Kreistag in seiner Sitzung am .... folgende Richtlinie beschlossen:

§ 1
Zuwendungszweck

1. Der Landkreis Vorpommern-Rügengewährt den im Kreistag vertretenen Fraktionen aus sei
nen Haushaltsmitteln für die ihnen zukommenden Aufgaben zur Abgeltung des notwendigen
sächlichen und personellen Aufwandes für die laufende Fraktionsgeschäftsführung und in
vestive MaßnahmenZuwendungen.

2. Mit der Gewährung von Zuwendungennach den Bestimmungen dieser Richtlinie soll die Ar
beit der Fraktionen im Kreistag und seiner Ausschüssegefördert werden. Fraktionen dienen
dazu, den Willensbildungsprozess im Kreistag vorzubereiten und zu strukturieren, um ihn
damit effizienter zu gestalten. Die Organisation der Fraktionsarbeit und der Fortbildung
der Fraktionsmitglieder sowie der von der Fraktion in die Ausschüsseentsandten sachkun
digen Einwohnerinnen und Einwohner sind Voraussetzungenfür eine effektive Aufgabener
ledigung durch die Vertretung.

3. Konstituiert sich innerhalb von 30 Tagen nach Beginneiner neuen Wahlperiode eine Frakti
on, deren Mitglieder einer Partei und bzw. oder Wählergemeinschaft angehören, die durch
eine Fraktion in der abgelaufenen Wahlperiode im Kreistag Vorpommern-Rügenvertreten
war, kann die aufzulösende Fraktion über die neue Fraktion abgewickelt werden. Mit ver
traglichem Eintritt in die bestehenden Rechtsverhältnisse erfolgt die Vermögensübernahme
durch die neue Fraktion. Im Übrigen wird auf § 3 Absatz 2 verwiesen.

§2
Zuwendungsernpfänger

Zuwendungsempfänger sind die im Kreistag des LandkreisesVorpommern-Rügenvertretenen
Fraktionen.

§ 3
Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

1. Der Landkreis Vorpommern-Rügen gewährt jeder Fraktion Zuwendungen in Form von Geld
leistungen. Die laufenden Zuwendungenwerden jeweils zum Monatsersten durch den Land
kreis auf das durch die Fraktionen für ihre Geschäftsführung einzurichtende Bankkonto
überwiesen.

2. Der Zuwendungsanspruchbeginnt mit dem Tag der Konstituierung der Fraktion. Im Fall des
Eintritts einer neuen Fraktion nach § 1 Absatz 3 der Richtlinie in die bestehenden Rechts
verhältnisse der aufgelösten Fraktion, etwa durch Übernahme der sächlichen und personel
len Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstelle, beginnt der Zuwendungsanspruchfrühestens
mit dem 1. des Monats infolge desMonats, in dem die Kreistagswahl stattgefunden hat.
Ändert sich im Verlauf der Wahlperiode die Zahl der Mitglieder einer Fraktion, werden die
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Mittel mit Beginn des auf den Tag der Änderung folgenden Monats neu berechnet. Die Ge
währung der Zuwendung endet mit Ablauf des Monats, in dem die Rechtsstellung als Frak
tion durch das Erlöschen des Fraktionsstatus (vgl. § 105Absatz 4 KVM-V) oder die Auflö
sungder Fraktion entfällt. Eine Doppelzahlung im Falle des § 1Absatz 3 dieser Richtlinie
findet nicht statt.

3. Die Höheder finanziellen Zuwendungen richtet sich nach der Geschäftsordnungdes Kreis
tages in der jeweils geltenden Fassung.

§4
Verwendungszweck

1. Eine Unterstützung der Fraktionen aus kommunalen Haushaltsmitteln ist nur zulässig, so
weit sie sich auf die Erfüllung von Aufgaben bezieht, für die die Fraktionen zuständig sind,
(§ 19Abs. 3 Satz 1 KV-DVO).

2. Die Zuwendungenwerden zweckgebunden für die Wahrnehmungvon organschaftlichen
Aufgaben der Fraktion gewährt. Zuwendungsfähigsind nur die tatsächlich geleisteten oder
konkret beabsichtigten Aufwendungen der Fraktion zur Koordinierung ihrer Arbeit in der
Vertretung.

3. Die zuwendungsfähigenAufwendungen sind insbesondere in der Positivliste unter Punkt 1
der Anlage 1 näher bestimmt.

4. Zuwendungen an Fraktionen sind von vornherein unzulässig, wenn sie:

4.1. der Finanzierung von Aufgaben dienen, die von der Verwaltung wahrzunehmen sind,

4.2. eine verdeckte Parteienfinanzierung darstellen,

4.3. wenn sie Ersatz für Aufwendungen sind, die dem einzelnen Mitglied des Kreistagesund
seiner Ausschüsseentstehen und die bereits durch die persönliche Aufwandsentschädi
gung abgegolten sind.

5. Soweit die Zuwendungen für Personalkostenverwendet werden, ist folgendes zu beachten:

5.1. Aufgabe des Geschäftsstellenpersonals besteht im Wesentlichen in der Sicherungdes
Informationsaustauscheszwischen den einzelnen Fraktionsmitgliedern und der Verwal
tung, in der Übernahme organisatorischer Aufgaben, wie Koordinierung von Terminen,
Versendenvon Unterlagen, sowie in der inhaltlichen Unterstützung der Fraktionsmit
glieder bei der konzeptionellen Fraktionsarbeit und der Erledigung der Finanzangele
genheiten.

5.2. Bei der Gestaltung der Arbeitsbedingungen sind die Fraktionen grundsätzlich frei, wo
bei sie hinsichtlich einer tarifgerechten Eingruppierung und Vergütung die Vorgaben
desTVöD-VKAzu beachten haben. Die Beschäftigten stehen in einem privatrechtlichen
Arbeitsverhältnis zu den Fraktionen. Für die Abführung der Sozialversicherungsbeiträ
ge, Steuern und Unfallkassenbeiträge sind die Fraktionen verantwortlich.

5.3. Die Fraktionen können nur befristete Arbeitsverträge mit den Beschäftigten für die
Dauer der jeweiligen Wahlperiode des Kreistages schließen. Der Landkreis tritt nicht in
arbeitsvertragliche Verpflichtungen der Fraktionen ein. Bei Streitigkeiten ausdem Ar
beitsverhältnis sind allein die Fraktionen als Arbeitgeber zuständig.

5.4. Die Mitgliedschaft im Kreistag steht einer Arbeitnehmertätigkeit bei der Fraktion nicht
entgegen.
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6. Dienstreisen des Fraktionsgeschäftsführers sind durch den Fraktionsvorsitzenden zu ge
nehmigen. Reisekosten werden nach dem Landesreisekostengesetz Mecklenburg
Vorpommern gewährt.

7. Aufgrund der Zahlungsweise der Fraktionszuwendungen mögliche Zinsgewinne unterliegen
ebenfalls der sich aus dem Zuwendungszweck ergebenden Zweckbindung.

§ 5
Haushaltsführung

1. Bei der Verwendung der Zuwendungen für die Unterstützung zulässiger Fraktionsaufgaben
sind die finanzielle Leistungsfähigkeit des LandkreisesVorpommern-Rügen, die Grundsätze
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sowie die allgemeinen haushalts- und kassenrecht
lichen Bestimmungenzu beachten.

2. Die Fraktionen haben Kassenbücher(Einzahlungs-IAuszahlungsrechnungin zeitlicher Folge)
über ihre rechnungspflichtigen Einzahlungenund Auszahlungen, die ausden Zuwendungen
des LandkreisesVorpommern-Rügen finanziert werden, zu führen. Hinsichtlich der Beleg
führung wird auf folgendes hingewiesen:

a. Aus den Belegenmusssich das sachliche und rechnerische Zustandekommender Zahlun
gen ergeben. Belege, ausdenen der Zahlungsgrundnicht eindeutig ersichtlich ist, sind
zu erläutern.

b. Verträge bzw. Vereinbarungen, z.B. über die Aufteilung der Kosten gemeinsamvon
Fraktion und Partei genutzter Büroräume, sind für die Prüfung bereitzuhalten. Dies gilt
auch für Miet- und Leasingverträge.

3. Alle abnutzbaren, beweglichen Vermögensgegenständedes Anlagevermögensüber 60,00 €
netto sind zu inventarisieren. Dazuwerden Inventarlisten und Abgangsprotokolle geführt.
Jährlich ist eine händische Inventur nachMaßgabeder Dienstanweisungzur Durchführung
von Inventuren der Kreisverwaltung des LandkreisesVorpommern-Rügenvorzunehmen.
Die zur Erfüllung des Zuwendungszweckserworbenen Gegenständesind ausschließlich für
den Zuwendungszweckzu verwenden und sorgfältig zu behandeln. Sie unterliegen einer
zeitlichen Bindung entsprechend der landeseinheitlichen Abschreibungstabelle zum NKHR
MV. Dashat zur Folge, dassvor Ablauf dieser Frist ohne Zustimmung des LandkreisesVor
pommern-Rügennicht anderweitig darüber verfügt werden darf, (Anlage2: Auszugausder
Abschreibungstabelle).

4. Die Rechnungsunterlagensind sechsJahre nach Vorlage des Verwendungsnachweisesauf
zubewahren. Bei der Auflösung einer Fraktion innerhalb der Wahlperiode sind die Auf
zeichnungen und Belege (Rechnungsunterlagen) durch die Fraktion an das Büro des Kreista
gesdes LandkreisesVorpommern-Rügenzu übergeben.

§6
Verwendungsnachweis, Rechnungsprüfung

1. Die Fraktionen haben über die zweckentsprechende Verwendung der Zuwendungen bis zum
31. März des Folgejahres durch Vorlage eines Sachberichts und eines zahlenmäßigen Nach
weises einen Verwendungsnachweiszu führen. In dem Sachbericht ist die Verwendung der
Haushaltsmittel darzustellen. In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Einzahlungenund
Auszahlungen, gegliedert nach wesentlichen Einzahlungs-und Auszahlungsarten, summa
risch auszuweisen.
DemVerwendungsnachweis ist eine Inventarliste mit Angaben über Anschaffungstag,
-preis, Nutzungsdauer in Jahren, Abschreibungssatz und Restwert beizufügen.
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2. Bei der Beschäftigung von Fraktionsbediensteten sind zur Nachprüfung eines zulässigen
Einsatzes sowie einer tarifgerechten Eingruppierung und Vergütung mindestens die Art der
Tätigkeit (Arbeitsplatzbeschreibung), die regelmäßige Wochenarbeitszeit, Alter und Fami
lienstand anzugeben.

3. Zum Nachweis von Reisekostenerstattungen sind die Dienstreisegenehmigung sowie ein
aussagefähiger Beleg oder eine Erläuterung über den Zweck der Dienstreise vorzulegen.

4. Die Fraktionsvorsitzenden haben die bestimmungsgemäße Verwendung der Mittel zu versi
chern.

5. Den Stellen der örtlichen und überörtlichen Prüfung ist auf Verlangen Einsicht in die Belege
zu gewähren.

6. Nach § 3 (1) Pkt. 10 KPGgehört die Prüfung der Verwendung der Zuwendungen an die Frak
tionen zu den Aufgaben der örtlichen Prüfung.

§7
Rückerstattu ng

1. NachAuflösung der Fraktion oder spätestens mit dem Ablauf des kommunalen Mandats der
Fraktionsmitglieder sind nicht verbrauchte Geld- und Sachmittel einschließlich der abnutz
baren, beweglichen VermögensgegenständedesAnlagevermögensan den Landkreis Vor
pommern-Rügenzurückzugeben. § 1 Absatz 3 dieser Richtlinie bleibt davon unbeschadet.

2. Geldmittel, für die im Rahmender jährlichen Rechnungsprüfungein Nachweisder zweck
entsprechenden Verwendung nicht geführt werden kann, sind mit künftigen Leistungen zu
verrechnen, oder, wenn eine Verrechnung nicht möglich ist, von der Fraktion zurückzuer
statten. Für diesen Fall besteht die Fraktion bis zu ihrer vollständigen Abwicklung fort.

3. Für den Wert nicht bestimmungsgemäßverwendeter Sachmittel oder eines nicht bestim
mungsgemäßerfolgten Personaleinsatz gilt Absatz 2 entsprechend.

§8
Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Stralsund, den .

Ralf Drescher
Landrat

Anlagen:
Anlage 1 - Zulässigkeitstabelle
Anlage 2 - Auszugaus der Abschreibungstabelle

Seite 4 von 4



Anlage 1 zur Richtlinie über die Verwendung der Fraktionszuwendungen aus dem Haushalt
des Landkreises Vorpommern-Rügen

Zulässigkeitstabelle

Die nachfolgende Auflistung ist beispielhaft und umfasst die häufigsten Fallgestaltungen. Sie
erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sollte eine bestimmte Aufwandsposition nicht
enthalten sein, ist die Frageder Zuwendungsfähigkeit dieser Aufwendungen nach dem gesetz
lichen Auftrag der Fraktionen zu beantworten. Aufgabe der Fraktionen ist die Mitwirkung an
der politischen Willensbildung auf kommunaler Ebene. Aufwendungen, die nicht der Verwirk
lichung dieser Aufgabe dienen, sind nicht zuwendungsfähig.

I. zuwendungsfähige Aufwendungen

Aufwend ungsart Bemerkungen
Anmietung von Räumlichkeiten für Frak- Miete inkl. Nebenkosten für Fraktionsgeschäfts-
tionsgeschäftsstellen zimmer und Sitzungszimmer, soweit nicht vom

Landkreis gestellt; eine Nutzung von gemein-
samen Räumlichkeiten von Fraktion und Partei
ist grundsätzlich möglich. Die Fraktionen sind
dafür verantwortlich, dasszu diesem Zweck ein
Untermietvertrag geschlossenwird, indem eine
klare räumliche Trennung und konkrete Einzel-
abrechnungen etwa der Nebenkosten verein-
bart werden

Beratungskosten, Gutachten, externer lediglich für schwierige Fälle und spezielle Ein-
Sachverstand zelfragen im Rahmender Fraktionsaufgaben
Bewirtung von Gästen (Referenten, AngemessenerUmfang: alkoholfreie Erfri-
Sachverständige, Presse) schungsgetränk, Kaffee, Snack
Bewirtung von Fraktionsmitgliedern nur alkoholfreie Erfrischungsgetränke, Kaffee,

Imbiss
Geschäftsbedarf (Papeterie, Porto, Te-
lekommunikationskosten u. a.)
Büroeinrichtung
Fachliteratur / Fachzeitschriften notwendige Grundausstattung, vorrangig ist auf

den Bestandder hauptamtlichen Verwaltung
zurückzugreifen

Fortbildungen wenn die Inhalte sich auf Aufgaben der Fraktio-
nen beziehen; zur Abrechnung sind die Teil-
nehmer aufzuführen und Einladung und Pro-
gramm beizufügen

Geschäftsstellenpersonal, Gehaltsbuch- nur für die Wahrnehmungvon Fraktionsaufga-
haltung ben
Glückwunschkarten, Blumen, Kränze gemäßdes Schreibensdes Innenministeriums

vom 5_August 2014 bis zu 100,00 € jährlich, bei
größeren Fraktionen (ab elf Mitgliedern)
10,00 € je Mitglied jährlich

Klausurtagungen anerkannt wird in der Regeleine Klausurtagung
pro Jahr und dabei insbesondere Raum-/ Un-
terkunftskosten, Honorare, alkoholfreie Erfri-
schungsgetränkesowie Beköstigungder Teil-
nehmer in angemessenemRahmen; Vorlage der
Tagesordnungsowie der Teilnehmerliste ist
erforderlich
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Kontoführungsgebühr
Offentlichkeitsarbeit anerkannt werden nur Informationen über die

Fraktionsarbeit in Form von eigenen Drucker-
zeugnissen (Fraktionszeitung) , Informations-
schriften und Internetauftritt. Falls die Veröf-
fentlichung nicht ausschließlich die Fraktions-
arbeit zum Inhalt hat, erfolgt eine prozentuale
Auf teilung; falls Themen, die nicht die Frakti-
onsarbeit zum Inhalt haben, überwiegen, wer-
den die Ausgaben insgesamt nicht anerkannt

Prozesskosten nur wenn die Fraktion selbst Partei des Rechts-
streits und Kostenschuldnerin ist

Beiträge an kommunalpolitische Verei- soweit diese nicht nur unerhebliche Beratung
nigungen anbieten

11.nicht zuwendungsfähtge Aufwendungen

Aufwendungsart Bemerkungen
Anzeigen und Inserate in Zeitschriften Werbung und Spenden sind nicht zuwendungs-

fähig
Aufwandsentschädigung persönlicher Entschädigungsanspruch des ein-

zelnen Kreistagsmitglieds ergibt sich aus §§ 105
Abs. 6, 27 Abs. 1 KVM-V

Bildungsreisen kein unmittelbarer Bezugzur Aufgabenerfül-
lung der Fraktion

Buchführungskosten Ausnahmeist Lohn- und Gehaltsbuchhaltung
Fahrkosten zu Fraktionssitzungen mit dem persönlichen Entschädigungsanspruch

aus §§ 105Abs. 6, 27 Abs. 1 KVM-V abgegolten
gesellige Veranstaltungen Weihnachtsfeiern, Neujahrsempfänge u. a.,

kein unmittelbarer Bezugzur Aufgabenerfül-
lung der Fraktion

Geburtstagsgeschenke
Mahngebühren, Säumniszuschläge, widersprechen den Haushaltsgrundsätzender
Überziehungszinsen Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit
Repräsentation des Landkreises Aufwendungen im Aufgabenbereich des Landra-

tes bzw. der Kreistagspräsidentin
Teilnahme an Parteiveranstaltungen,
Durchführung eigener Tagungenund
Vortragsveranstaltungen
Verdienstausfall mit dem persönlichen Entschädigungsanspruch

aus §§ 105Abs. 6, 27 Abs. 1 KVM-V abgegolten
Spenden,Mitgliedsbeiträge kein unmittelbarer Bezugzur Aufgabenerfül-

lung der Fraktion
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